
Stadt Troisdorf 
Der Bürgermeister 
Az: III/45-KV 
 
 

Datum: 12.05.2020 

Vorlage, DS-Nr. 2020/0485  öffentlich  
   
 

Beratungsfolge Sitzung am: Ja Nein Enth. 

Ausschuss für Kultur und Städtepartnerschaft 04.06.2020    

 
 
Betreff: Betriebskostenzuschuss für das Fischereimuseum Bergheim an der Sieg 
 
Beschlussentwurf: 
Der Ausschuss für Kultur und Städtepartnerschaft beschließt, der Fischerei-
Bruderschaft zu Bergheim an der Sieg einen Betriebskostenzuschuss für das 
Fischerei-Museum von jährlich 600,00 € zu gewähren. 
 
Die entsprechenden Mittel werden aus dem Sachkonto „Zuschüsse Heimat- und 
Kulturpflege“ bereitgestellt. Die Zahlung erfolgt jährlich ab 2020, eine Nachzahlung 
für 2019 erfolgt nicht. 
 
 
 
Auswirkungen auf den Haushalt:  
 
Finanzielle Auswirkungen: Ja 
 
Haushaltsjahr:  2020 
Sachkonto/Investitionsnummer: - 5318130 
Kostenstelle/Kostenträger: - 4420 

Gesamtansatz: .................................... 0,00 € 
Verbraucht: .......................................... 0,00 € 
Noch verfügbar: ................................... 0,00 € 

Bedarf der Maßnahme: .................... 600,00 €/Jahr 
Erträge: ................................................ 0,00 € 
Jährliche Folgekosten: ......................... 0,00 € 

Bemerkung: 
 
 
Sachdarstellung: 
 
In der Sitzung des Kulturausschusses vom 07. März 2001 wurde folgender 
Beschluss gefasst (TOP 6, DS-Nr. 2001/211/01/01), Anlage 1: 
 

Der Kulturausschuss beschließt, der Fischerei-Bruderschaft zu Bergheim an der 
Sieg einen einmaligen Betriebskostenzuschuss für das Fischereimuseum für das 
Jahr 2001 in Höhe von insgesamt 6.000,00 DM zu gewähren. Der Sperrvermerk 
bei Haushaltsstelle 3000.7171.2 wird aufgehoben. 
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Weiterhin beschließt der Kulturausschuss, der Fischerei-Bruderschaft in den 
Folgejahren einen Betriebskostenzuschuss von jährlich 1.000,00 DM zu 
gewähren. 

 
 
 
In den Folgejahren wurden entsprechende Beschlüsse zur Umrechnung in Euro und 
eine Erhöhung um 50,00 €/ Jahr gefasst: 
 
Umrechnung in Euro: 
 

 Kulturausschuss 2002/4 vom 28.11.2002, Vorlage 2002/1012, TOP 4 (siehe 
Anlage 2) 
Eintrag im Haushalt für das Haushaltsjahr 2003: 
 
7181.0 Betriebskostenzuschuss zum Fischereimuseum 
Gem. Kulturausschussbeschluss wird der Zuschuss ab 2002 auf jährlich 511 
Euro festgesetzt. 
 

Erhöhung: 
 

 Niederschrift zur Sitzung Kulturausschuss 2002/4 vom 28.11.2002, TOP 4 (siehe 
Anlage 3) 
 
3000.7181 Betriebskostenzuschuss zum Fischereimuseum 
Der Kulturausschuss beschließt, den Betriebskostenzuschuss zum 
Fischereimuseum um 50,00 € zu erhöhen. 

 

 Kulturausschuss 2003/5 vom 26.11.2003, TOP 4 (siehe Anlage 4) 
Eintrag im Haushalt für das Haushaltsjahr 2004: 

 

 2004 
EUR 

2003 
EUR 

2002 
EUR 

7181.0 Betriebskostenzuschuss 
Fischereimuseum 

600 600 511 

 
 
 
 
In den vergangenen Jahren (bis 2018) wurde der Zuschuss in Höhe von 600,00 € 
aus dem Sachkonto „Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege“ gezahlt. In 2019 und 
2020 erfolgten bislang keine Zahlungen. Der Wissenstransfer um diesen Zuschuss 
ist während der personellen Wechsel und Zuständigkeiten im Kulturamt nicht erfolgt. 
Am 29. März 2020 wendete sich Herr Markus Engels, Geschäftsführer der Fischerei-
Bruderschaft, an das Kulturamt und erkundigte sich nach den jährlichen Zahlungen. 
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Aufgrund des zeitlich lange zurückliegenden Beschlusses möchte die Verwaltung 
den Ausschuss für Kultur und Städtepartnerschaft bitten, den Beschluss von 2001 
über den jährlichen Zuschuss in Höhe von 600,00 € zu bestätigen. Eine Nachzahlung 
für 2019 soll nicht erfolgen. 
 
 
 
 
 
In Vertretung 
 
 
 
Horst Wende 
Beigeordneter und Stadtkämmerer 
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